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Agrarpolitik und soziale Lage

Auf die Umsetzung kommt es an!
Die Soziale Konditionalität als neuer Bestandteil der Europäischen Agrarpolitik

von Harald Schaum und Katharina Varelmann

Die Einführung der Sozialen Konditionalität im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ist 
eine wichtige Errungenschaft für die Beschäftigten im Agrarsektor. Während die Debatten um die 
zukünftige Ausrichtung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik seit Jahrzehnten von ökologischen 
Nachhaltigkeitstrends geprägt sind, wurden soziale Aspekte erst jetzt eingeführt: Die Vergabe der 
Subventionen wird ab Januar 2025 an die Einhaltung bestimmter Arbeitsrechte geknüpft. Eine wich-
tige Nachricht für die rund 500.000 Arbeitnehmer:innen in der Landwirtschaft in Deutschland. Ent-
scheidend wird die Frage sein, wie viel Biss die Umsetzung haben wird, so der nachfolgende Beitrag. 
Wer wird kontrollieren und werden die Sanktionen abschreckend sein? 

Es war ein besonderer Moment, als sich im Juni 2021 
die EU-Kommission, der EU-Rat und das EU-Parla-
ment im sog. Trilog-Verfahren darauf einigten, die 
soziale Konditionalität in die Gemeinsame Agrarpo-
litik (GAP) zu integrieren. Nach jahrzehntelangem 
Widerstand wurde damit eine zentrale Forderung des 
europäischen Dachverbands der Agrargewerkschaf-
ten (EFFAT) und seiner Mitgliedsorganisationen 
aufgenommen: Durch die Reform der GAP 2023 wird 
die Auszahlung der jährlich rund 57 Milliarden Euro 
Agrarsubventionen neben der Einhaltung von ökolo-
gischen Standards auch an die Einhaltung einzelner 
arbeitsrechtlicher Standards geknüpft. Integriert wur-
de nun die Möglichkeit, Sanktionen gegen Empfänger 
von Direktzahlungen zu verhängen, wenn diese die 
Anforderungen von drei spezifischen EU-Richtlinien 
nicht einhalten. Dies ist ein bedeutender, wenn auch 
sehr zaghafter erster Schritt, die weitgehend pauscha-
len Flächenzahlungen an gesellschaftliche Leistungen 
zu koppeln. Verstöße können von Kontrollbehörden 
an Zahlstellen gemeldet werden. Die Mitteilung ent-
hält eine Bewertung und Einstufung des Verstoßes. 
Die Sanktionen werden dann in Form von Kürzun-
gen oder der Nichtgewährung der gesamten Zahlun-
gen verhängt. Auf politischer Ebene wird damit end-
lich die bedeutende Rolle von Arbeitnehmer:innen in 
der Landwirtschaft hervorgehoben. Betriebe, die sich 
mittels Missachtung von Arbeitsrechten Marktvor-
teile verschaffen, kann nun zumindest die öffentliche 
Förderung gestrichen werden. 

Es geht um die Mehrheit 

Die auf Wettbewerbsfähigkeit orientierte EU-Agrar-
politik und die Marktmacht nachgelagerter Konzerne, 
insbesondere des stark konzentrierten Einzelhandels, 
haben in den letzten Jahrzehnten zu einem enormen 
Preisdruck auf dem Lebensmittelmarkt geführt. Infol-
ge von Handelsliberalisierungen stehen international, 
aber insbesondere innerhalb des gemeinsamen Mark-
tes, die EU-Agrarproduzenten in direkter Konkurrenz 
zueinander. Je nach Art der angebauten Kulturen, ge-
haltenen Tierarten und dem Anteil der Handarbeit 
machen Löhne einen erheblichen Teil der Produk-
tionskosten aus. Um die Kosten niedrig zu halten, 
spezialisieren sich Betriebe und mechanisieren soweit 
möglich. Jedoch können beispielsweise beim Anbau 
von Obst und Gemüse, auch bei einem hohen Mecha-
nisierungsgrad, nicht alle manuellen Arbeitsschritte 
ersetzt werden. Der hohe Kostenanteil durch Löhne 
veranlasst die Unternehmen, im gesamten Produk-
tionsprozess Druck zur Effizienzsteigerung auszuüben 
und auf dem Rücken der Umwelt und der Beschäftig-
ten immer günstiger zu produzieren.1

Die Beschäftigungsstruktur in der Landwirtschaft 
hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Der 
Anteil der Arbeitnehmenden ist stark gestiegen, zu-
gleich nahm die Zahl der Familienarbeitskräfte deut-
lich ab. In der deutschen Landwirtschaft machen 
Arbeitnehmende mittlerweile mit 54,5 Prozent mehr 
als die Hälfte aller dort tätigen Personen aus.2 Die 

( Schwerpunkt »Wertschöpfung & Wertschätzung«



54

Der kritische Agrarbericht 2025

Beschäftigten der circa 6.000 Lohnunternehmen in 
Deutschland sind da nicht einmal eingerechnet. Als 
»quasi lebendige Produktionsmittel« sind Arbeitneh-
mende in der Landwirtschaft Teil des Preiskampfs auf 
dem globa lisierten Markt der Lebensmittelprodukti-
on.3 Betriebe, die sich nicht an geltendes Arbeitsrecht 
halten, verschaffen sich einen illegitimen Wettbe-
werbsvorteil gegenüber den vielen, die bestehende 
Arbeitsrechte einhalten oder die Arbeitnehmer:innen 
zu tariflichen Standards und Löhnen beschäftigen. 

Die Landwirtschaft ist ein Niedriglohnsektor. 
Viele Beschäftigte verdienen so wenig, dass sie von 
Alters armut betroffen sind.4 In den wenigen wissen-
schaftlichen Untersuchungen, die sich mit Arbeitneh-
mer:innen und vor allem Saisonarbeiter:innen be-
schäftigen, wird von einem Leben mit besonderen 
Herausforderungen und sehr schweren Arbeitsbedin-
gungen berichtet.5 Eine Onlineumfrage der Fachgrup-
pe Landwirtschaft in der Industriegewerkschaft Bau-
en-Agrar-Umwelt (IG BAU) hat jüngst eindrücklich 
gezeigt: Auszubildende und Arbeitnehmer:innen aus 
Deutschland berichten von regelmäßigen unbezahlten 
Überstunden, unerlaubt langen Arbeitszeiten, wenig 
Freizeit und Urlaub sowie einer hohen Belastung der 
Gesundheit. »Zu geringe Löhne, hohe körperliche Be-
lastung und Zeitdruck. Gleichzeitig ist eine Stunden-
reduzierung bei den niedrigen Stundenlöhnen schwer 
realisierbar.« So lautet das Fazit eines Teilnehmers 
der Umfrage. 

Neben den vielen festen Arbeitskräften auf den 
landwirtschaftlichen Betrieben Europas verrichten 
die körperlich schweren und eintönigen Handarbeiten 
häufig mobile Beschäftigte aus der EU und Migrant:in-
nen aus Drittstaaten. Das EU-Parlament schätzt diese 
auf rund eine Million Menschen.6 Hier eingerechnet 
ist noch nicht die große Dunkelziffer an Menschen, 
die zusätzlich undokumentiert in der europäischen 
Landwirtschaft arbeiten.7 Berichte über unmensch-
liche Arbeits- und Lebensbedingungen während der 
Tomatenernte in Süditalien und massive Ausbeutung 
im Plastikmeer von Almería in Spanien sind vielen aus 
der Presse bekannt. Seit Jahren dokumentierte Fälle 
aus ganz Europa zeigen, dass ein ausgeklügeltes Sys-
tem des Lohndumpings und der Verletzung des Ar-
beitsrechtes Bestandteil der europäischen Produktion 
von Obst und Gemüse ist.8 

Auch aus Deutschland sind zum Teil massive Ver-
stöße gegen Arbeitsrechte bekannt.9 In den jährlich 
erscheinenden Berichten informiert die Initiative Fai-
re Landarbeit über arbeitsrechtliche Verstöße, die Sai-
sonarbeiter:innen bei Beratungsstellen und Gewerk-
schaft melden oder die bei den bundesweiten Feldbe-
suchen der Initiative auffallen.10 Saisonarbeiter:innen 
stehen in der Machtpyramide der Lebensmittelpro-
duktion an unterster Stelle. Ein kurzer Aufenthalt, 

eine hohe Flexibilität und Mobilität sowie eine feh-
lende Integration in soziale Sicherungssysteme auf-
grund der Beschäftigungsform führen zu besonders 
prekären und unsicheren Beschäftigungsverhältnis-
sen. Für mobile Beschäftigte besteht eine strukturelle 
Vulnerabilität in der Landwirtschaft. Betriebe nutzen 
Mechanismen, um das unternehmerische Risiko und 
den Preisdruck an Beschäftigte weiterzugeben. Dies 
geschieht durch hohe Leistungsvorgaben, flexibel an-
geordnete Arbeitszeiten (Arbeit auf Abruf), intrans-
parente Arbeitszeitaufzeichnungen, niedrige Löhne, 
überhöhte Mieten für die von den Betrieben bereit-
gestellten und oftmals miserablen Unterkünfte sowie 
extrem kurze Kündigungsfristen von einem Tag, die 
neben dem Verlust des Jobs auch zum Verlust der 
Unterkunft führen. Diese Mechanismen und Proble-
me sind betriebsübergreifend und im ganzen Bundes-
gebiet zu beobachten und als strukturelle Phänomene 
zu bewerten.11 Auch scheinen Bioproduzent:innen 
weder in Deutschland noch in Europa hier eine Aus-
nahme darzustellen. Beispielhaft wurde durch eine 
aktuelle Undercover-Recherche auf einem deutschen 
Biobetrieb sehr schlechte Arbeitsbedingungen und 
Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz mit Arbeits-
schichten von über 14 Stunden aufdeckt.12

Trotz des Wissens um diese Zustände fanden sich 
in der EU-Agrarpolitik bisher keinerlei Instrumen-
tarien zum Schutz von Arbeitnehmer:innen. Mit der 
Knüpfung der Agrarsubventionen an die Einhaltung 
von Mindeststandards im Arbeitsrecht und Arbeits-
schutz wurde jetzt ein erster wichtiger Schritt ge-
gangen. Die Agrargewerkschaften Europas sind sich 
schon lange sicher: Es braucht die Soziale Konditio-
nalität, um gegen schlechte Arbeitsbedingungen und 
Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz vorzugehen. 
Unternehmen, die sich nicht an geltende Regelungen 
halten und Menschen ausbeuten, dürfen nicht sub-
ventioniert werden.

Arbeitsstandards als Grundlagen

Die Vergabe von Agrarsubventionen ist an die Ein-
haltung der folgenden drei EU-Richtlinien geknüpft: 

 ■ 2019/1152 zu transparenten und verlässlichen 
 Arbeitsbedingungen,13

 ■ 89/391/EWG zu Maßnahmen zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes14 und

 ■ 2009/104/EG zu Mindestanforderungen an Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von 
Arbeitsmitteln.15

Die EU-Richtline über transparente Arbeitsbedingun-
gen ist seit August 2022 in Deutschland in nationales 
Recht umgesetzt worden; bestehende Gesetze mussten 
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dafür angepasst werden.16 Die bedeutendsten Ände-
rungen wurden hierfür im Nachweisgesetz vorgenom-
men. Arbeitgebende müssen nun die Beschäftigten bei 
Beginn des Arbeitsverhältnisses über deutlich mehr 
Inhalte in einem Arbeitsvertrag schriftlich informie-
ren als zuvor. Folgende Informationen müssen nun 
unter anderem innerhalb von sieben Tagen zur Ver-
fügung gestellt werden: 

 ■ Beschreibung der Arbeit, 
 ■ die Zusammensetzung der Vergütung und, so-

fern vorhanden, anderer Regelungen zu Prämien, 
 Sonderzahlungen, Überstunden etc., 

 ■ die Art der Auszahlung, 
 ■ Länge des Standardarbeitstages oder der Stan-

dardarbeitswoche, vereinbarte Ruhepausen und 
Ruhezeiten, 

 ■ falls die Arbeitszeiten größtenteils unvorhersehbar 
sind, die Anzahl der garantierten bezahlten Stun-
den und die Vergütung für zusätzlich zu diesen 
garantierten Stunden erbrachte Arbeiten; 

 ■ die Referenzstunden und die Referenztage, inner-
halb derer der Arbeitnehmer aufgefordert werden 
kann zu arbeiten. 

Inhalte, die darüber hinaus innerhalb eines Monats 
separat schriftlich festgehalten werden müssen, sind 
unter anderem die Dauer des bezahlten Urlaubs sowie 
bei einer Kündigung einzuhaltende Verfahren und 
Kündigungsfristen.17

Einige der nun zusätzlichen Informationen sind 
auch für die besonders prekären Arbeitssituationen 
der migrantischen Saisonarbeiter:innen relevant, al-
len voran die Transparenz bezüglich der Zusammen-
setzung des Arbeitsentgeltes sowie die Informationen 
über die zu erwartenden Arbeitszeiten. Dies ist nicht 
zuletzt deshalb wichtig, weil in den Erntetätigkeiten 
sehr häufig die sog. Arbeit auf Abruf vorkommt: Ver-
einbart wird eine Wochenarbeitszeit, jedoch ohne 
Angaben zu festen Arbeitstagen und -zeiten. Fällt die 
Ernte dann schlechter aus als erhofft, bezahlt der Be-
trieb in manchen Fällen nur wenige gearbeitete Stun-
den in der Woche, obwohl die Beschäftigten vor Ort 
jeden Tag aufs Neue ihre Arbeitskraft angeboten hat-
ten. Aufgrund des neuen Gesetzes müssen nun sehr 
viel mehr Eckdaten transparent gemacht werden: bei-
spielsweise die Anzahl der mindestens zu vergüten-
den Stunden oder der Zeitrahmen, bestimmt durch 
Re ferenztage und Referenzstunden.

Eine wichtige Leerstelle liegt jedoch in der fehlen-
den Beweislastumkehr: Werden Absprachen nicht 
schriftlich ausgehändigt und steht es zu bestimmten 
Vertragsinhalten Wort gegen Wort, liegt die Beweis-
führung im Zweifel nur bei den Beschäftigten. Auch 
ist in der Transparenzrichtlinie keine Aussage zu 

 arbeitsrechtlichen Standards wie Höhe des Lohns, 
maximale Länge der Arbeitszeit, Mindestanspruch auf 
Urlaub etc. angegeben. Insofern ist für die Umsetzung 
der Sozialen Konditionalität nur von Bedeutung, ob 
der Lohn schriftlich und rechtzeitig in einem Arbeits-
vertrag festgehalten wird, nicht aber, ob der festge-
schriebene und gezahlte Lohn z. B. dem Mindestlohn 
entspricht. Ein Mindestlohnverstoß würde nicht dazu 
führen, dass ein Betrieb im Rahmen der Direktzahlun-
gen sanktioniert werden würde.

Alle Beschäftigten in der Agrarbranche sind massi-
ven Auswirkungen auf die Gesundheit ausgesetzt. Zu 
nennen sind beispielsweise das hohe Verletzungs- und 
Unfallrisiko, Muskel-Skelett-Erkrankungen durch 
repetitive-monotone Tätigkeiten sowie die steigende 
Gesundheitsgefahr durch UV-Strahlung und Hitze. 
Die Land- und Forstwirtschaft ist mit 120.953 Arbeits-
unfällen und 125 tödlichen Unfällen im Jahr 2023 eine 
der gefährlichsten Branchen in Deutschland.18 

Sicherheit und Gesundheit sind Gegenstand der 
beiden anderen zwei EU-Richtlinien zur Umset-
zung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes am 
Arbeitsplatz. Hierbei sind die Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen von 
Arbeitenehmer:innen, die Berichterstattung und Er-
fassung von Arbeitsunfällen und die Überprüfung und 
Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsmitteln 
von großer Bedeutung. Die konsequente Umsetzung 
dieser Richtlinien kann eine wichtige Stellschraube 
sein, um Arbeitnehmende besser vor Gesundheits- 
und Unfallgefahren zu schützen.

Durch die Integration der EU-Richtlinien in die 
GAP wurde zum einen Druck auf die Mitgliedstaa-
ten ausgeübt, geltende EU-Richtlinien in nationales 
Recht zu überführen, und andererseits wird mit dem 
Verweis auf schon Jahrzehnte bestehende Richtlinien 
implizit anerkannt, dass geltende Rechtsstandards in 
der Landwirtschaft nicht eingehalten werden.19

Deutschland wartet mit der Umsetzung 

Anfang 2025 müssen alle Mitgliedstaaten die Soziale 
Konditionalität eingeführt haben. Stand August 2024 
hatten Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Lu-
xemburg und Italien die Soziale Konditionalität be-
reits freiwillig umgesetzt. Italien kann hier als Best 
Practice-Beispiel hervorgehoben werden. Hier wurde 
neben den drei EU-Richtlinien zusätzlich ein nationa-
les Gesetz zu illegaler Vermittlung von Arbeitskräften 
in den Anwendungsbereich der Sozialen Konditiona-
lität integriert. Bei Verstößen kann hier eine vollstän-
dige Kürzung der GAP-Zahlungen erfolgen.

Deutschland wartet bis zum Schluss und befindet 
sich zurzeit erst in der Phase der Vorbereitung für 
die Implementierung ab 2025. Hierfür wurde Anfang 
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2024 eine Änderung des GAP-Konditionalitäten-Ge-
setzes vorgenommen, in dem der Rechtsrahmen für 
das Zusammenwirken der Kontrollbehörden und der 
für die Agrarförderung zuständigen Zahlstelle gere-
gelt ist. Zur Änderung des Gesetzes fand keine eigen-
ständige Anhörung der einschlägigen Sozialpartner 
(Arbeitgeberverbände und IG BAU) statt, was jedoch 
unionsrechtlich klar vorgesehen ist.20 Einberufen 
wurde durch das BMEL lediglich eine allgemeine 
Verbändeanhörung, was seitens der IG BAU stark 
kritisiert wurde.

Basierend auf dem Gesetz werden einzelne Aspekte 
derzeit (Stand: November 2024) noch in einer Verord-
nung ausgearbeitet. Geregelt werden müssen Aspekte 
wie die Definition von Schwere, Ausmaß, Dauer oder 
wiederholtes Auftreten der festgestellten Verstöße ge-
gen die EU-Richtlinien. Die verhängten Sanktionen 
müssen laut EU-Vorschrift so ausgestaltet werden, 
dass sie wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 
wirken. Eine ausführliche Beteiligung der Sozialpart-
ner ist von hoher Bedeutung, da diese Details ent-
scheidend dafür sein werden, welche Auswirkung die 
Soziale Konditionalität in der Praxis entfalten wird 
und ob die Maßnahmen tatsächlich zur konkreten 
Verbesserung von Arbeitsbedingungen auf den Be-
trieben beitragen. Ivan Ivanov, Agrarsekretär vom Ge-
samtverband der europäischen Agrargewerkschaften 
(EFFAT), sagt hierzu: »Die Soziale Konditionalität ist 
eine große Errungenschaft für die Beschäftigten in der 
Landwirtschaft, aber es besteht die Gefahr, dass es ihr 
an Effektivität mangelt, wenn sie nicht von wirk samen 
Sanktionen begleitet wird. Trotz der Klarheit der EU-
Vorschriften schlagen einige nationale Regierungen 
sehr niedrige Sanktionsniveaus vor. Die Soziale Kon-
ditionalität kann dazu beitragen, die Arbeitsstan-
dards in einem der prekärsten Wirtschaftssektoren 
anzuheben. Der Vorschlag von zum Teil lächerlichen 
Sanktionsniveaus kann ihr großes Potenzial ernsthaft 
gefährden.«

Ein sinnvoller Ansatz wurde von der italienischen 
Regierung gewählt. Hier wurden gestaffelte Sank-
tionsstufen eingeführt, die wiederholte und vorsätz-
liche Handlungen stärker sanktionieren, sowie eine 
Regelung, dass die Anzahl der betroffenen Arbeit-
nehmer:innen berücksichtigt wird und bei mehr als 
acht Beschäftigten höhere Sanktionen erfolgen. Der 
EFFAT befürwortet eine europaweite Umsetzung die-
ser Regelung.21

Wichtig ist zugleich: Das Argument des Bauern-
verbandes, die Soziale Konditionalität bedeute über-
bordende Bürokratie und solle gleich wieder entsorgt 
werden, bevor sie überhaupt eingeführt werde, ent-
behrt jeder Grundlage. Sie ist auf Behördenseite büro-
kratiearm, weil nicht etwa neue Strukturen geschaf-
fen werden sollen, sondern lediglich die zuständigen 

Kontrollbehörden mit der GAP-Zahlstelle zu kommu-
nizieren brauchen. Und sie ist auf Seite der Betriebe 
bürokratiearm, weil lediglich bereits geltendes Recht 
kontrolliert wird, nicht aber neue Regeln geschaffen 
wurden. Empfehlenswert wäre es, auf einige Betriebs-
schwerpunkte zu fokussieren und hier genauer auf die 
Umsetzung zu schauen, da hier eine höhere Anzahl 
an Beschäftigten zu finden sind. Gerade im arbeits-
intensiven Sonderkulturbereich werden häufig viele 
Arbeitnehmende auf wenigen Hektaren eingesetzt. Es 
ist zu erwarten, dass hier die Wirkung der Sozialen 
Konditionalität ausbleiben dürfte, wenn sie gerade 
dort nicht angewendet wird, wo Verletzungen von 
 Arbeitsrechten häufiger auftreten. Genau hier braucht 
es die zusätzliche Wirkung der Sozialen Konditiona-
lität, um bestehendes Recht durchzusetzen.

Flickenteppich der Zuständigkeiten

In Bezug auf die Feststellung von Verstößen besteht 
eine Vielzahl von Zuständigkeiten. Die beim Zoll 
angesiedelte Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 
überwacht Bezahlung, Vorhandensein von Arbeits-
verträgen, Arbeitszeiterfassung und die Einhaltung 
von Sozialversicherungspflichten. Für die Kontrolle 
des Nachweisgesetzes hingegen ist laut Bundesregie-
rung nicht der Zoll zuständig, sondern die Landesbe-
hörden.22 Die örtlichen Gesundheitsämter, Arbeits-
schutzbehörden und in einigen Bundesländern die 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVFLG) beaufsichtigen die Umstände in 
den Unterkünften sowie die Einhaltung von Arbeits-
schutzstandards.

Entscheidend ist nun die Frage: Wer soll in Zukunft 
die Einhaltung der Standards zur Sozialen Konditio-
nalität prüfen und gegebenenfalls den Zahlstellen mel-
den? Wichtig ist aus Sicht der IG BAU, dass aufgrund 
der Vielzahl an zuständigen Behörden pro Bundes-
land eine spezifische Behörde für Kontrollen und Mel-
dungen zuständig sein sollte (in anderen EU-Staaten 
sind das Arbeitsinspektionen). Zwei der drei zugrunde 
liegenden EU-Richtlinien beinhalten Standards zum 
Arbeitsschutz, daher ist denkbar, dass den jeweiligen 
Arbeitsschutzbehörden der Länder die Zuständig-
keit erteilt wird. Das Problem: Die Arbeitsschutzbe-
hörden der Länder sind hoffnungslos unterbesetzt. 
Stand 2020 kümmerten sich bundesweit und bran-
chenübergreifend nur 1.500 Aufsichtsbeamte um die 
Einhaltung der betrieblichen Arbeitsschutzvorschrif-
ten. Rechnerisch kommt auf über 25.000 Beschäftigte 
ein:e Konrolleur:in. Und die Landwirtschaft ist unter 
den Branchen nicht gerade ein Schwerpunkt für die 
Arbeitsschutzbehörden. Zudem müssten Kontrollbe-
hörden ihre Arbeit auch stärker an die Bedarfe von 
ausländischen Arbeitnehmer:innen anpassen, z. B. 
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durch erweiterte Sprachkompetenzen, niedrigschwel-
lige Möglichkeiten, Verstöße selbst zu melden, ohne 
dadurch selbst in das Visier der Behörden zu geraten. 

Bessere Arbeitsbedingungen dringend 
erforderlich

Die Arbeit der abhängig Beschäftigten in der Agrar-
branche benötigt eine spürbare Wertschätzung und 
einen Richtungswechsel in der Politik, die nicht 
weiter die Dominanz der Marktfreiheit über soziale 
Rechte ermöglichen. Eine Kombination aus kollek-
tiv ausgehandelten Lösungen wie Tarifverträgen, 
die auch für Saisonarbeiter:innen Löhne über dem 
Mindestlohn und zur Sicherung der Existenz ermög-
lichen, sowie wirksame Regulierungen – statt staatli-
chem Wegschauen. 

In den oben erwähnten EU-Richtlinien werden 
Verstöße gegen arbeitsrechtliche Standards wie 
Höhe des Lohns, maximale Länge der Arbeitszeit, 
Mindestanspruch auf Urlaub nicht berücksichtigt. 
Für die Umsetzung der Sozialen Konditionalität ist 
nur von Bedeutung, ob der Lohn schriftlich und 
rechtzeitig in einem Arbeitsvertrag festgehalten wird, 
nicht aber, ob ein Verstoß gegen den Mindestlohn 

oder eine Überschreitung der gesetzlich zugelasse-
nen Arbeitszeiten vorliegt.

Ob die Soziale Dimension der GAP effektiv die 
Rechte von Arbeiter:innen schützen wird, hängt nun 
maßgeblich von der konkreten Umsetzung vor Ort ab. 
Um in Deutschland eine starke Wirkung zu erzielen, 
braucht es ausreichende Kontrollen, klare Zuständig-
keiten der Kontrollbehörden sowie separate Melde-
verfahren für Gewerkschaften und Betroffene. Darü-
ber hinaus ist der Ausbau von gewerkschaftlichen und 
muttersprachlichen Beratungs- und Unterstützungs-
strukturen in ganz Europa dringend notwendig.
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Folgerungen & Forderungen
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Italiens folgend – eine Staffelung der Sanktionen, 
je nachdem, ob die Rechtsverletzungen vorsätzlich 
geschehen und ob sie wiederholt vorkommen, sowie 
anhand der Anzahl der Beschäftigten im Betrieb.
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